
283 3. Abschnitt — Straftaten gegen die Rechtspflege § 2 4 4

W ahrheit in Ü bereinstim m ung m it Art. 4 und den Vorschriften der StPO 
zu sichern. Um diese wesentliche Aufgabe eines jeden S trafverfahrens zu 
gew ährleisten, ist jede Form der Nötigung oder Erpressung von Aussagen 
streng verboten und wegen der hohen G efährdung auch der persönlichen 
Rechte mit strafrechtlichen M itteln zu bekäm pfen. § 243 geht von der 
grundsätzlichen Forderung aus, daß G eständnisse von Beschuldigten und 
Aussagen von Zeugen und Sachverständigen frei abgegeben w erden m üs
sen, weil sie n u r un ter dieser V oraussetzung im S trafverfahren ver
w endet w erden können.

2. Als T äter kommen nu r Richter, S taatsanw älte  sowie M itarbeiter 
der U ntersuchungsorgane in Betracht; der Schöffe w ird also von

dieser Vorschrift m it erfaßt, nicht dagegen die M itglieder der gesell
schaftlichen Gerichte, auf die u. U. § 129 anzuw enden ist.

3. Die H andlung besteht darin, daß solche Personen in einem S tra f
verfahren Zw angsm ittel anw enden oder von anderen Personen

anw enden lassen. U nter Zw angsm itteln i. S. dieses T atbestands sind die 
physische und psychische G ew altanw endung, die Drohung m it Gewalt, 
aber auch die D rohung m it einem  Verbrechen oder Vergehen, z. B. m it 
einer Rechtsbeugung nach § 244, zu verstehen. Die Duldung derartiger 
Zw angsm aßnahm en durch d ritte  Personen erfü llt gleichfalls den T at
bestand.

Das D elikt ist vollendet, w enn vorsätzlich Zw angsm ittel, z. B. bei einer 
Beschuldigtenvernehm ung, angew andt w urden und w enn der T äter in 
der Absicht gehandelt hat, ein Geständnis oder eine Aussage auf diese 
Weise zu erzwingen. Es ist dabei unerheblich, ob der T äter eine w ah r
heitsgem äße Aussage auf diese unzulässige Weise angestrebt hat. Ein 
Geständnis sind Aussagen von Beschuldigten, in denen Angaben über die 
eigene Schuld gemacht w erden. Die Erpressung zu einer Aussage bezieht 
sich insbesondere auf die E rklärung von Zeugen und Sachverständigen, 
u. U. auch bei einer M ißachtung des Zeugnisverweigerungsrechts nach 
§§ 26, 27 StPO.

Nach den allgem einen Vorschriften über die Teilnahm e (vgl. § 22 Abs. 5) 
sind als Gehilfen oder als A nstifter auch solche Personen strafbar, die 
nicht die V erantw ortung eines Richters, S taatsanw alts oder eines M it
arbeiters eines U ntersuchungsorgans tragen.

4. Auf der subjektiven Seite m uß Vorsatz vorliegen. T ateinheit mit 
Rechtsbeugung (§ 244) ist möglich.

§ 244 
Rechtsbeugung

W er wissentlich bei der Durchführung eines gerichtlichen 
V erfahrens oder eines Erm ittlungsverfahrens als Richter, 
S taatsanw alt oder M itarbeiter eines Untersuchungsorgans ge-
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